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Niedersächsisches Gesetz
über die Anpassung der Besoldung 

und der Versorgungsbezüge im Jahr 2022 
sowie zur Änderung versorgungsrechtlicher 

Vorschriften

Vom 23. September 2022

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Niedersächsisches Besoldungs- und 
Versorgungsanpassungsgesetz 2022

(NBVAnpG 2022)

§ 1

Geltungsbereich

Dieses Gesetz regelt die Erhöhung der Besoldung und der
Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten des Landes,
der Kommunen des Landes sowie der sonstigen der Aufsicht
des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie der Richterinnen
und Richter des Landes mit Wirkung vom 1. Dezember 2022;
ausgenommen ist die Entschädigung der Ehrenbeamtinnen
und Ehrenbeamten sowie der ehrenamtlichen Richterinnen
und Richter.

§ 2

Erhöhung der Besoldung und der Versorgungsbezüge
im Jahr 2022

(1) Um 2,8 Prozent werden mit Wirkung vom 1. Dezember
2022 erhöht

  1. die Grundgehaltssätze nach den Anlagen 5 und 16 des Nie-
dersächsischen Besoldungsgesetzes (NBesG) vom 20. De-
zember 2016 (Nds. GVBl. S. 308; 2017 S. 64), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 16. Dezember
2021 (Nds. GVBl. S. 883),

  2. der Familienzuschlag mit Ausnahme der Erhöhungsbe-
träge für die Besoldungsgruppe A 5 nach Anlage 7 NBesG,

  3. die Amtszulagen nach Anlage 8 NBesG,

  4. die allgemeine Stellenzulage nach Anlage 10 NBesG,

  5. die Beträge der Mehrarbeitsvergütung nach Anlage 13
NBesG,

  6. die Ober- und Untergrenzen der Grundgehaltsspannen
des Auslandszuschlags nach Anlage 14 NBesG,

  7. die Grundgehaltssätze (Gehaltssätze)

a) in den fortgeltenden Besoldungsordnungen und Be-
soldungsgruppen der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer,

b) in den Regelungen über künftig wegfallende Ämter,

  8. die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zu-
schüsse zum Grundgehalt sowie festgesetzte Sonder-
grundgehälter und Zuschüsse nach fortgeltenden Besol-
dungsordnungen der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer,

9. die in festen Beträgen ausgewiesenen Zuschüsse zum
Grundgehalt nach den Nummern 1 und 2 und die allge-
meine Stellenzulage nach Nummer 2 b der Vorbemerkun-
gen der Anlage II des Bundesbesoldungsgesetzes in der
bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung vom 3. De-
zember 1998 (BGBl. I S. 3434), zuletzt geändert durch
Artikel 8 des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I
S. 3926),

10. die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fängern zustehenden Zuschläge nach den §§ 58 bis 61
des Niedersächsischen Beamtenversorgungsgesetzes in
der Fassung vom 2. April 2013 (Nds. GVBl. S. 73), zu-

letzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 16. De-
zember 2021 (Nds. GVBl. S. 883),

11. die für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger maßgeblichen Überleitungszulagen nach Ar-
tikel 14 § 1 Abs. 1 des Reformgesetzes vom 24. Februar
1997 (BGBl. I S. 322), geändert durch Artikel 17 des Ge-
setzes vom 19. Februar 2006 (BGBl. I S. 334),

12. die für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fänger maßgeblichen Bemessungsgrundlagen der Zula-
gen, Aufwandsentschädigungen und anderen Bezüge nach
Artikel 14 § 5 des Reformgesetzes,

13. die für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger maßgeblichen Ausgleichszulagen nach § 13
des Bundesbesoldungsgesetzes in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung vom 6. August 2002 (BGBl. I
S. 3020), zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 4 des Ge-
setzes vom 12. Juli 2006 (BGBl. I S. 1466),

14. die für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger maßgeblichen Amtszulagen nach § 42 des
Bundesbesoldungsgesetzes in der in Nummer 13 genann-
ten Fassung,

15. die für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fänger maßgeblichen Stellenzulagen nach Nummer 27
der Vorbemerkungen der Anlage I des Bundesbesoldungs-
gesetzes in der in Nummer 13 genannten Fassung und
nach Nummer 6 der Anlage 1 des Niedersächsischen
Besoldungsgesetzes in der bis zum 31. Dezember 2016
geltenden Fassung vom 7. November 2008 (Nds. GVBl.
S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 17. Dezember 2015 (Nds. GVBl. S. 423), und

16. die für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger maßgeblichen Ausgleichszulagen nach Num-
mer 3 der Vorbemerkungen der Anlage 1 des Niedersäch-
sischen Besoldungsgesetzes in der in Nummer 15 ge-
nannten Fassung.

(2) Um 50 Euro werden mit Wirkung vom 1. Dezember 2022
die Anwärtergrundbeträge nach Anlage 15 NBesG erhöht.

(3) 1Die Erhöhung nach Absatz 1 Nrn. 1 bis 9 gilt entspre-
chend für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fänger, deren Versorgungsbezügen eine Grundvergütung zu-
grunde liegt. 2Satz 1 gilt für Empfängerinnen und Empfänger
von Versorgungsbezügen der weggefallenen Besoldungsgrup-
pen A 1 bis A 4 entsprechend. 3Versorgungsbezüge, deren
Berechnung ein Ortszuschlag nach dem Bundesbesoldungs-
gesetz in der bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht
zugrunde liegt, werden ab 1. Dezember 2022 um 2,7 Prozent
erhöht, wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Juli 1997 ein-
getreten ist. 4Satz 3 gilt entsprechend für

1. Hinterbliebene von vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen Ver-
sorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern und

2. Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind.
5Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfän-
gern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt der Besol-
dungsgruppe A 1 bis A 8 zugrunde liegt, vermindert sich das
Grundgehalt um 67,90 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen
Dienstbezügen die Stellenzulage nach Nummer 27 Abs. 1
Buchst. a oder b der Vorbemerkungen der Anlage I zum
Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 30. Juni 1997 gel-
tenden Fassung bei Eintritt in den Ruhestand nicht zugrun-
de gelegen hat.



Nds. GVBl. Nr. 33/2022, ausgegeben am 30. 9. 2022

599

Artikel 2

Änderung des Niedersächsischen 
Besoldungsgesetzes

Das Niedersächsische Besoldungsgesetz vom 20. Dezem-
ber 2016 (Nds. GVBl. S. 308; 2017 S. 64), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 16. Dezember 2021 (Nds.
GVBl. S. 883), wird wie folgt geändert:

1. In der Anlage 13 (zu § 47 Abs. 6) werden in der Spalte
„Euro je Unterrichtsstunde“ die Angabe „25,82“ durch die
Angabe „29,69“, die Angabe „30,62“ durch die Angabe
„35,21“, die Angabe „20,81“ durch die Angabe „23,93“
und die Angabe „35,76“ durch die Angabe „41,12“ ersetzt.

2. In der Anlage 15 (zu § 58) wird bei dem Einstiegsamt
„A 13 + Zulage“ die Angabe „Nummer 4“ durch die An-
gabe „Nummer 5“ ersetzt.

3. Die Anlagen 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 und 17 erhalten
folgende Fassung:
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Stufe 1 Stufe 2
(§ 35 Abs. 1) (§ 35 Abs. 2)

142,80 Euro 270,96 Euro

149,94 Euro 278,10 Euro

    b) für jedes weitere berücksichtigungsfähige Kind                                                            15,34 Euro.

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppe A 5

In der Besoldungsgruppe A 5 erhöht sich der Familienzuschlag wie folgt:
1. in Stufe 2 für das berücksichtigungsfähige Kind um                                                           5,11 Euro, 
2. in Stufe 3 und den folgenden Stufen sowie in den Fällen des § 35 Abs. 3
    a) für das erste berücksichtigungsfähige Kind                                                                    5,11 Euro,

Besoldungsgruppen A 5 bis A 8

übrige Besoldungsgruppen

Bei mehr als einem berücksichtigungsfähigen Kind erhöht sich der Familienzuschlag 
    für das zweite berücksichtigungsfähige Kind um                                                            128,16 Euro,
    für das dritte und jedes weitere berücksichtigungsfähige Kind um                                 350,96 Euro.

Gültig ab 1. Dezember 2022

Anlage 7
(zu § 34 Satz 3)

Familienzuschlag
(Monatsbeträge)
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Dem Grunde nach geregelt in Monatsbeträge in Euro
1. Besoldungsordnung A
    Besoldungsgruppe Fußnote
    A 5 1 43,57
    A 5 4, 5 80,33
    A 6 5 43,57
    A 7 7 50 % des jeweiligen 

     Unterschiedsbetrages
zum Grundgehalt der

Besoldungsgruppe A 8
    A 9 1, 3, 6 324,21
    A 12 5 188,31
    A 12 7 87,11
    A 13 1, 8, 9 329,46
    A 13 6 225,90
    A 13 7 188,31
    A 13 11 106,28
    A 14 2 225,90
    A 15 1 225,90
    A 16 3 252,61
    Künftig wegfallende Ämter
    Besoldungsgruppe Fußnote
    A 5 1 80,33
    A 6 1 43,57
    A 9 2 324,21
    A 10 1 150,60
    A 10  4 147,60
    A 12  1 87,11
    A 13  1, 3 329,46
    A 13  4 150,60
2. Besoldungsordnung B
    Besoldungsgruppe Fußnote
    B 9 1 927,16
3. Besoldungsordnung R
    Besoldungsgruppe Fußnote
    R 1 1 bis 5 249,73
    R 2 1 bis 5, 7 249,73
    R 3 1, 2 249,73

Anlage 8
(zu § 37)

Höhe der Amtszulagen 
Gültig ab 1. Dezember 2022
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Dem Grunde nach geregelt in Monatsbeträge in Euro monatlich anzurechnende Beträge in Euro
in den Fällen des § 44 Abs. 2 Satz 2

Anlage 9
Nummer 1 
    Buchstabe a 23,29 0,00
    Buchstabe b 91,22 67,93
Nummern 2 bis 5 101,39 101,39

Anlage 10
(zu den §§ 38 und 44 Abs. 2)

Höhe der Allgemeinen Stellenzulage
Gültig ab 1. Dezember 2022
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1

Anlage 12
(zu § 39)

Höhe der besonderen Stellenzulagen

Gültig ab 1. Dezember 2022

Dem Grunde nach geregelt in Monatsbeträge 
in Euro

Anlage 11

Nummer 1

Die Zulage beträgt für Beam-
tinnen und Beamte in den 
Besoldungsgruppen

    A 5 115.04

    A 6 bis A 9 153.39

    A 10 und höher 191.73

Nummer 2

Die Zulage beträgt nach einer    

Dienstzeit

    von einem Jahr 63.69

    von zwei Jahren 127.38

Nummer 3 Abs. 1

Nr. 1 368.13

Nr. 2 294.50

Nummer 4 102.26

Nummer 5 Abs. 1 95.53

Nummer 5 Abs. 2

Die Zulage beträgt nach einer    

Dienstzeit

    von einem Jahr 63.69

    von zwei Jahren 127.38

Nummer 5 Abs. 3 110.00

Nummer 6 Abs. 1

Die Zulage beträgt nach einer    

Dienstzeit

    von einem Jahr 66.87

    von zwei Jahren 133.75

Nummer 7 Abs. 1

Die Zulage beträgt in der

    Laufbahngruppe 1      17.05

    Laufbahngruppe 2 38.35

Nummer 8 38.35

Nummer 10 Abs. 1

Die Zulage beträgt

a) für Richterinnen, Richter, 
Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte, denen ein 
Richteramt übertragen ist, 
der Besoldungsgruppe(n)

        R 1 242.89

        R 2 bis R 4 292.66

        R 5 bis R 7 355.51

        R 8 397.38

b) für Richterinnen, Richter, 
Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte, denen ein 
Richteramt nicht über-
tragen ist, der Besoldungs-
gruppe(n)

        R 1 235.86

        R 2 bis R 4 292.66

        R 5 bis R 7 355.51

        R 8 397.38

Nummer 11 Abs. 1

Die Zulage beträgt
für Beamtinnen und Beamte
der Besoldungsgruppe(n)

    A 13 181.54

    A 14, A 15, B 1 235.86

    A 16, B 2 bis B 4 292.66

    B 5 bis B 7 355.51

    B 8 bis B 10 423.91

Nummer 11 Abs. 2

Die Zulage beträgt 260.00

Nummer 11 Abs. 3

Die Zulage beträgt, wenn 
ein Amt ausgeübt wird 
der Besoldungsgruppe

    R 1 226.00

    R 2 252.00

Nummer 12 Abs. 1

Die Zulage beträgt 51.13

Nummer 12 Abs. 2

Die Zulage beträgt 76.69

Nummer 12 Abs. 3 und 4

Die Zulage beträgt 150.00

Besoldungsordnung A

Besoldungsgruppe Fußnote

A 9 8 % des End-
grundgehalts

der Besoldungs-
gruppe A 9

A 10 1 8 % des End-
grundgehalts

der Besoldungs-
gruppe A 10

A 11 1 8 % des End-
grundgehalts

der Besoldungs-
gruppe A 11

A 13 12 47.27

A 14 4 47.27

Dem Grunde nach geregelt in Monatsbeträge 
in Euro
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Beamtinnen und Beamte Euro
der Besoldungsgruppen je Zeitstunde
A 5 bis A 8 16,77
A 9 bis A 12 22,99
A 13 bis A 16 31,70
Beamtinnen und Beamte Euro
im Schuldienst je Unterrichtsstunde 
1. Lehrkräfte mit einer Lehrbefähigung, die den 
    Zugang für das erste Einstiegsamt der Lauf- 
    bahn der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung  
    Bildung eröffnet, wenn dieses Einstiegsamt 
    der Besoldungsgruppe A 12 zugeordnet ist 30,52
2. Lehrkräfte mit einer Lehrbefähigung, die den 
    Zugang für das erste Einstiegsamt der Lauf- 
    bahn der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung  
    Bildung eröffnet, wenn dieses Einstiegsamt 
    der Besoldungsgruppe A 13 zugeordnet ist 36,20
3. sonstige Lehrkräfte mit einer Lehrbefähigung,
    die den Zugang für das erste Einstiegsamt 
    der Laufbahn der Laufbahngruppe 2 der Fach- 
    richtung Bildung eröffnet 24,60
4. Lehrkräfte mit einer Lehrbefähigung, die den 
    Zugang für das zweite Einstiegsamt der Lauf-
    bahn der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung
    Bildung eröffnet 42,27

Anlage 13
(zu § 47 Abs. 6)

Mehrarbeitsvergütung
Gültig ab 1. Dezember 2022
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Dem Grunde nach geregelt in Monatsbeträge in Euro
Bundesbesoldungsordnung C 
(in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung)

V o r b e m e r k u n g e n
Nummer 2 b 101,39
Nummer 3
    Die Zulage beträgt
    für Beamtinnen und Beamte 
    der Besoldungsgruppe(n)
        C 1 181,54
        C 2 235,86
        C 3 und C 4 292,66
Nummer 5
    Die Zulage beträgt,
    wenn ein Amt ausgeübt wird
        der Besoldungsgruppe R 1 226,00
        der Besoldungsgruppe R 2 252,00
Besoldungsgruppe                   Fußnote
C 2                                              1 104,32

Anlage 17
(zu § 68 Abs. 4)

Höhe der Stellenzulagen und Zulagen
Gültig ab 1. Dezember 2022
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Artikel 3

Änderung des Niedersächsischen 
Beamtenversorgungsgesetzes

Das Niedersächsische Beamtenversorgungsgesetz in der
Fassung vom 2. April 2013 (Nds. GVBl. S. 73), zuletzt geän-
dert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 16. Dezember 2021
(Nds. GVBl. S. 883), wird wie folgt geändert: 

1. § 64 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 2 wird der folgende Satz 3 angefügt:

„³Für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis 30. September
2024 beträgt in dem Fall des Satzes 2 die Erhöhung
der Höchstgrenze abweichend 50 Prozent.“

b) Absatz 6 Satz 3 Nr. 6 erhält folgende Fassung:

„6. Einkünfte aus schriftstellerischen, wissenschaft-
lichen, künstlerischen oder Vortragstätigkeiten,
die nach Art und Umfang Nebentätigkeiten ent-
sprechen und Beamtinnen und Beamten nicht
nach § 73 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2
Nr. 1 und Satz 3 NBG zu untersagen wären, sowie“.

2. Die Anlage (zu den §§ 58 bis 61) erhält folgende Fassung:

„Anlage
(zu den §§ 58 bis 61)

Gültig ab 1. Dezember 2022

Höhe der Zuschläge nach den §§ 58 bis 61

(1) Der Kindererziehungszuschlag nach § 58 Abs. 1 be-
trägt für jeden Monat der Kindererziehungszeit 2,96 Euro.

(2) Der Kindererziehungsergänzungszuschlag nach § 58
Abs. 5 beträgt für jeden angefangenen Monat, in dem die
darin genannten Voraussetzungen erfüllt werden:

1. im Fall des § 58 Abs. 5 Nr. 1 Buchst. a 0,99 Euro,

2. im Fall des § 58 Abs. 5 Nr. 1 Buchst. b 0,75 Euro.

(3) Der Kinderzuschlag nach § 59 beträgt für die ersten
36 Monate der Kindererziehungszeit je Monat 1,99 Euro,
für weitere Monate 0,99 Euro.

(4) 1Der Pflegezuschlag nach § 60 Abs. 1 beträgt für jeden
Kalendermonat der nicht erwerbsmäßigen Pflege einer
pflegebedürftigen Person

1. des Pflegegrades 5 nach § 15 Abs. 3 Satz 4 Nr. 5 des
Elften Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB XI), wenn die
pflegebedürftige Person

a) ausschließlich Pflegegeld 
nach § 37 SGB XI bezieht: 2,96 Euro,

b) Kombinationsleistungen 
nach § 38 SGB XI bezieht: 2,51 Euro,

c) ausschließlich Pflegesachleistungen 
nach § 36 SGB XI bezieht: 2,08 Euro,

2. des Pflegegrades 4 nach § 15 Abs. 3 Satz 4 Nr. 4 SGB XI,
wenn die pflegebedürftige Person

a) ausschließlich Pflegegeld 
nach § 37 SGB XI bezieht: 2,08 Euro,

b) Kombinationsleistungen 
nach § 38 SGB XI bezieht: 1,80 Euro,

c) ausschließlich Pflegesachleistungen 
nach § 36 SGB XI bezieht: 1,45 Euro,

3. des Pflegegrades 3 nach § 15 Abs. 3 Satz 4 Nr. 3 SGB XI,
wenn die pflegebedürftige Person

a) ausschließlich Pflegegeld 
nach § 37 SGB XI bezieht: 1,29 Euro,

b) Kombinationsleistungen 
nach § 38 SGB XI bezieht: 1,08 Euro,

c) ausschließlich Pflegesachleistungen 
nach § 36 SGB XI bezieht: 0,90 Euro,

4. des Pflegegrades 2 nach § 15 Abs. 3 Satz 4 Nr. 2 SGB XI,
wenn die pflegebedürftige Person

a) ausschließlich Pflegegeld 
nach § 37 SGB XI bezieht: 0,79 Euro,

b) Kombinationsleistungen 
nach § 38 SGB XI bezieht: 0,68 Euro,

c) ausschließlich Pflegesachleistungen 
nach § 36 SGB XI bezieht: 0,57 Euro.

2Üben mehrere nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen
die Pflege gemeinsam aus (Mehrfachpflege), so sind die Be-
träge entsprechend dem nach § 44 Abs. 1 Satz 3 SGB XI
festgestellten anteiligen Umfang der jeweiligen Pflegetä-
tigkeit im Verhältnis zum Gesamtaufwand je pflegebedürf-
tige Person aufzuteilen. 3Werden mehrere pflegebedürftige
Personen gepflegt, so ergibt sich die Höhe des Pflegezu-
schlags jeweils nach den Sätzen 1 und 2, wobei der Pfle-
gezuschlag je Kalendermonat den Betrag nach Absatz 1
nicht übersteigen darf.

(5) Der Kinderpflegeergänzungszuschlag nach § 60 Abs. 3
beträgt für jeden Kalendermonat der nicht erwerbsmäßi-
gen Pflege die Hälfte der in Absatz 4 genannten Beträge,
höchstens jedoch 0,99 Euro.“

Artikel 4

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 2022 in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 treten

1. Artikel 2 Nr. 2 mit Wirkung vom 1. August 2020 und

2. Artikel 2 Nr. 1 und Artikel 3 Nr. 1 Buchst. a am 1. Okto-
ber 2022

in Kraft.

Hannover, den 23. September 2022

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l


